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besteht aus der Vermögensrechnung und Er
gebnisrechnung einschließlich Anhang sowie 
der Kapitalflussrechnung. 

§6

Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

(1) Die Hochschule nimmt ihren Zahlungs
verkehr selbst wahr. 

(2) Guthaben der Hochschule bei Kredit
instituten sind beim Tagesabschluss so nied
rig wie möglich zu halten. Entbehrliche Gut
haben sind täglich an die Oberfinanzdirektion 
Frankfurt am Main - Hessisches Competen
ce Center für Neue Verwaltungssteuerung 
- abzuliefern. Die abgelieferten Beträge
können bei Bedarf abgerufen werden. Aus
genommen von der Ablieferungspflicht sind
Guthaben aus Drittmitteln nach § 34 Abs. 9
Satz 1 des Hessischen Hochschulgesetzes.

(3) Die Hochschule kann zur Sicher
stellung der Liquidität zusätzliche Mittel bei 
der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main 
- Hessisches Competence Center für Neue
Verwaltungssteuerung - anfordern, die im
laufe des Geschäftsjahres zurückzuzahlen
sind. In der Buchführung der Hochschule
sind die Betriebsmittelvorschüsse gesondert
als Verbindlichkeiten nachzuweisen.

(4) Die Konten der Hochschule bei der
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main -
Hessisches Competence Center für Neue 
Verwaltungssteuerung - werden unverzins
lich geführt. 

§7
Controlling, Zwischenabschluss, interne 

Revision 

(1) Die Leitung der Hochschule über
wacht die Einhaltung des Wirtschaftsplans. 
Hierzu betreibt die Hochschule ein Control
ling mit regelmäßigem Berichtswesen. Ent
wicklungen, die den Vollzug des Wirtschafts
plans gefährden können, zeigt die Leitung 
der Hochschule mit Vorschlägen zur Abhilfe 
dem für das Hochschulwesen zuständigen 
Ministerium unverzüglich an. 

(2) Die Hochschule übersendet dem für
das Hochschulwesen zuständigen Minis
terium und dem Ministerium der Finanzen 
nach Termin- und Formatvorgabe des für das 
Hochschulwesen zuständigen Ministeriums 
einen Soll/Ist-Vergleich; einer Bestands
aufnahme (Inventur) und eines förmlichen 
Bücherabschlusses bedarf es hierzu nicht. 
Die Hochschule ist verpflichtet, Datenschnitt
stellen bereit zu halten, um die Daten nach 
Satz 1 auch elektronisch übermitteln zu 
können. 

(3) Die Hochschule richtet eine interne
Revision ein, deren Aufgaben in einer von 
dem für das Hochschulwesen zuständigen 
Ministerium erlassenen Dienstanweisung be
stimmt werden. 

§8

Kosten- und Leistungsrechnungen 

(1) Die Hochschule erstellt jährlich eine
Kosten- und Leistungsrechnung, die eine 
hochschulinterne Steuerung und eine Be
urteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungs
fähigkeit der Hochschule sowie die Erfüllung 
sonstiger rechtlicher (insbesondere bilanz-, 
steuer- und beihilferechtlicher) Vorgaben er
möglicht. Dazu sind der Struktur der Hoch
schule entsprechende Kostenstellen und 
ihren Leistungen entsprechende Kosten
träger zu bilden. 

(2) Die Kosten sind nachprüfbar aus der
Buchführung herzuleiten und verursachungs
gerecht nach anerkannten betriebswirtschaft
lichen Methoden den Kostenstellen und 
Kostenträgern zuzuordnen. Die Daten der 
Kosten- und Leistungsrechnung sind ver
bindliche Basis der Leistungskalkulationen 
und des Leistungsnachweises. Für die in 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Hessischen
Hochschulgesetzes genannten Zwecke
der Planaufstellung, Bewirtschaftung und
Rechnungslegung haben die Hochschulen
Datenschnittstellen entsprechend ihren
hochschulspezifischen Anforderungen zu
entwickeln.

§9

Ausführungsbestimmungen 

Um einheitliche Standards des Haus
halts-, Finanz- und Rechnungswesens sowie 
der Kosten- und Leistungsrechnung der 
Hochschulen zu gewährleisten, kann das für 
das Hochschulwesen zuständige Ministerium 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen Ausführungsbestimmungen zu den 
Regelungen dieser Verordnung erlassen. 

§ 10

Aufhebung bisherigen Rechts1) 

Die Hochschulfinanzverordnung vom 
12. Dezember 2019 (GVBI. S. 437) wird
aufgehoben.

§ 11

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 
2023 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. De
zember 2030 außer Kraft. 

Wiesbaden, den 18. Oktober 2023 

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

D o r n -R a n c k e  

') Hebt auf FFN 70-296 

drebes
Hervorheben

drebes
Hervorheben




